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I. Relevanz der Währungsumstellung im Verhältnis zu Drittstaaten 

Auf den ersten Blick scheint die Einführung einer neuen Währung im 
Bereich der Europäischen Union primär diese zu betreffen und in der Tat 
zeigen die zahllosen amtlichen ebenso wie die wissenschaftlichen Publika­
tionen zu dem Thema die ausserordentliche Bedeutung und Tragweite des 
Vorgangs für die Mitgliedstaaten auf.1 Indessen wäre es verfehlt, daraus den 
Schluss zu ziehen, dass diese Währungsumstellung für die Aussenstehenden 
von geringerer Relevanz sei. Im Gegenteil: Bei näherer Betrachtung wird 
sich zeigen, dass die Regelungs- und Anpassungsprobleme in den Drittlän­
dern wahrscheinlich komplexer und weitreichender sind, als man zunächst 
annehmen möchte. Im folgenden soll dies in erster Linie am Beispiel der 
Schweiz aufgezeigt werden, für die diese Problematik einerseits wegen ihrer 
engen wirtschaftlichen Verflechtung mit der EU,2 aber andererseits auch 
wegen ihrer Einbettung in den zukünftigen Euro-Raum von besonderer 
Bedeutung ist.3 

Exemplarisch ist in dieser Hinsicht ein Postulat, das am 22. März 1996 im 
Schweizerischen Nationalrat eingebracht wurde.4 Darin wird der Schweize­
rische Bundesrat aufgefordert, zu der Frage Stellung zu nehmen, welche 
Konsequenzen sich für die Schweiz aus der Währungsumstellung ergeben. 
Insbesondere wird nach den Auswirkungen auf langfristige Verträge 

1 Zum Zeitplan für die Realisierung der Europäischen Wirtschafts- und Wäh­
rungsunion (EWWU) sowie zu den Voraussetzungen der Teilnahme: Becker-
Neelz, Rechtliche Probleme im Zusammenhang mit der Europäischen Wäh­
rungsunion, EWS 1996, S. 369 ff. 

2 Die Schweiz gehört zu den Ländern mit den höchsten Ein- und Ausfuhrwerten 
pro Kopf und mit den höchsten Anteilen des Aussenhandels am Bruttoinland-
produkt. 1995 wurden mit den OECD-Ländern 79% der Exporte und 90% der 
Importe getätigt. 62% aller Importe und 80% aller Exporte entfielen allein auf 
den Aussenhandel mit den Ländern der EU. Die Schweiz bezog aus der EU 
Waren im Wert von über 75 Mrd. Sfr. und exportierte Güter für rund 60 Mrd. 
Sfr. in die EU-Staaten (Quelle: Statistisches Jahrbuch der Schweiz 1997, Ziff. 
6.4 Aussenhandel, S. 171 ff). 

3 Eine kurze Obersicht über spezifische Rechtsfragen, die sich aus der Sicht der 
Schweiz durch die Einführung der EWWU ergeben, findet sich in: Bericht einer 
Arbeitsgruppe der Schweizerischen Bankiervereinigung (SBVg), Die Europäi­
sche Währungsunion und die Schweiz, 1996, S. 12 ff. 

4 Postulat Nabholz, Praktische Auswirkungen durch Einführung des EURO in der 
EU, Postulat Nr. 96.3171, Amtliches Bulletin der Bundesversammlung, Natio­
nalrat, 1996, S. 1865 ff. 
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(Leasingverträge, Versicherungen, Darlehensverträge, Anleihen oder Kre­
dite) gefragt. In diesem Zusammenhang wird die Frage aufgeworfen, ob 
allenfalls die clausula rebus sie stantibus zur Anwendung komme. In seiner 
Antwort vom 28. August 1996 hat der Schweizerische Bundesrat festgehal­
ten, dass letztlich kein besonderer Anlass zu Besorgnis bestehe und dass 
gesetzgeberische Massnahmen nicht erforderlich seien.5 Auch in der schwei­
zerischen Literatur und in den zahlreichen Publikationen von grossen 
Anwaltskanzleien und Treuhandsfirmen,6 überwiegen die Stimmen ganz 
deutlich, die in rechtlicher Hinsicht keine gravierenden Folgen durch die 
Einführung des Euro befürchten und keinen Anlass zu besonderen Mass­
nahmen sehen. Im folgenden werde ich näher untersuchen, inwieweit dieser 
Befund zutrifft; dabei werde ich, soweit dies möglich und sachdienlich ist, 
auf Entwicklungen in anderen Drittländern eingehen. Die Argumentation 
und Darstellung geht aber von der rechtlichen Situation in der Schweiz aus; 
dabei sind zwei Komplexe zu unterscheiden: Zum einen geht es um den 
Anpassungsbedarf, der in der Schweiz entsteht, zum anderen um die Konse­
quenzen, die sich aus der Währungsumstellung ergeben. 

II. Anpassungsbedarf bei Verträgen ohne Auslandsbeziehung 

1. In der Schweiz existieren zahllose Verträge, bei denen Geldleistungen in 
Fremdwährungen geschuldet werden. Dies hat vielfältige Gründe und des­
halb sind die anzuwendenden Rechtsnormen und Rechtsfolgen ganz unter­
schiedlich. Auf Verträge mit einer internationalen Beziehung finden die 
Regeln des Internationalen Privatrechts Anwendung, worauf später näher 
einzugehen sein wird (unten III.). Zunächst sind diejenigen Verträge von 
Interesse, die in einer Fremdwährung denominiert sind, ohne dass auf sie 
international-privatrechtliche Regeln Anwendung finden. Zu denken ist etwa 
an Leistungsbeziehungen von Schweizern untereinander oder von in der 
Schweiz lebenden, natürlichen oder juristischen Personen, die - aus welchen 
Gründen auch immer - Zahlung in einer Fremdwährung vereinbaren. Solche 

5 Stellungnahme des Bundesrates vom 28. August 1996, Amtl. Bull. NR, 1996. 
S. 1865 ff. 

6 Nach schweizerischer Terminologie werden die grossen Auditing firms, die in 
deutscher Terminologie Wirtschaftsprüfungsgesellschaften sind, als Treuhand­
gesellschaften bezeichnet. 
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Vertragsverhältnisse kommen bei Lieferbeziehungen dann vor, wenn 
bestimmte Güter weltweit in bestimmten Währungen, insbesondere etwa in 
Dollar, gehandelt werden. In derartigen Verträgen findet sich sehr häufig 
auch die Bezugnahme auf international übliche Referenzzinssätze. So wird 
vielfach die Klausel verwendet, dass eventuelle Verzugszinsen zu berechnen 
seien nach LIBOR,7 FIBOR8 oder PIBOR9 plus x Prozent. In allen diesen 
Fällen stellt sich die Frage, wie diese Verträge beim Übergang zum Euro zu 
handhaben sind.10 

Von besonderem Interesse sind natürlich in unserem Kreise die Bank­
geschäfte, wobei man wohl im Zeichen der Allfinanz" auch die Versiche­
rungsgeschäfte einbeziehen kann und muss. 

So vertreibt etwa der Schweizerische Bankverein ein als DM-Bond-
Selection bezeichnetes Papier, das in der Schweiz gehandelt wird und 
Schweizerischem Recht unterstellt ist. Und nahezu alle Banken führen 
Fremdwährungskonti, viele davon in Währungen der Nachbarländer, die der 
Europäischen Union angehören und sich am Euro beteiligen werden; 
schliesslich gibt es eine erstaunlich grosse Zahl von Lebensversicherungs­
verträgen in Fremdwährungen, wobei insbesondere eine Massierung von 
Kontrakten in italienischen Lira und Deutscher Mark festzustellen ist. 

2. In all diesen Konstellationen stellt sich die Frage nach der Anpassung 
und eventuellen Anpassungsmodalitäten; denn anders als bei den Teilneh­
merländern gibt es im Drittland keine gesetzliche Regelung, die zu einer 
automatischen Umwandlung der bisherigen Denomination in den Euro 
führt.12 Dieser würde immerhin ein Weg nahestehen, der sich als erster auf­
drängt. Man könnte die Vereinbarung der Parteien, eine Rechtsbeziehung in 

7 London Interbank Offered Rate. 
8 Frankfurt Interbank Offered Rate. 
9 Paris Interbank Offered Rate. 

10 Vgl. für die besondere Bedeutung dieser Referenzzinssätze im Geschäft mit 
Derivaten: Pohl, Finanzderivate im Griff der Währungsunion, - „Fin de siècle" 
für langfristige Kontrakte?, in: WM 1997, S. 1185 ff. (S. 1191 f.); Steuer. Euro­
päische Wirtschafts- und Währungsunion - Kontinuität von Verträgen unter 
Berücksichtigung der Besonderheiten der ausserbörslichen Finanztermin­
geschäfte, in: FS Claussen, Köln 1997, S. 527 ff. (S. 535 f.). 

11 Exemplarisch dafür ist der in der zweiten Jahreshälfte 1997 erfolgte Zusammen-
schluss zwischen der Credit Suisse Group und der Winterthur Versicherungen; 
zur „Allfinanz"-Problematik Zobl fHrsg.), Rechtsprobleme der Allfinanz, 
Zürich 1997. 

12 Vgl. den Beitrag von Westermann (S. 3 ff.) in diesem Band. 
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fremder Währung zu vereinbaren, dahin deuten, dass es sich um einen nach 
IPR zu beurteilenden Vertrag handelt. Dann müsste freilich ein internatio­
nales Verhältnis im Sinne des Art. 1 Abs. 1 Ingress des IPR-Gesetzes13*14 

vorliegen, so dass Art. 147 IPRG und damit die lex monetaei5 zur Anwen­
dung kommen könnte, womit das Umstellungsproblem gelöst wäre. Ob 
dieser unten näher zu erläuternde Mechanismus ausgelöst wird, hängt indes­
sen davon ab, ob man die „Internationalität des Sachverhaltes" bejaht.16 

Dies erscheint zweifelhaft, da die beteiligten Personen ein rein schweize­
risches Rechtsverhältnis vereinbart haben und die ausgetauschten Leistungen 
an sich das Kriterium der „Internationalität" nicht begründen. Man würde 
eine solche Internationalität wohl kaum annehmen, wenn in der Schweiz 
zwei Personen einander „des pistaches exportées d'Iran" verkaufen (so BGE 
116 II 436). Denkbar wäre allenfalls, dass man im Wege der Auslegung zu 
einer sinngemässen Anwendung des Währungsstatutes kommt; man müsste 
dann den Parteiwillen dahingehend interpretieren, dass mit dieser vertrag­
lichen Vereinbarung zugleich das Einverständnis verbunden sei, sich in allen 
Belangen und unter allen Bedingungen nach dem Währungsrecht des jewei­
ligen Staates zu richten. Ohne konkrete Anhaltspunkte, die eine derartige 
Auslegung rechtfertigen würden, halte ich diesen Weg nicht für gangbar.17 

13 Bundesgesetz über das Internationale Privatrecht (IPRG) vom 18.12.1987, in 
Kraft seit 1.1.1989, SR 291. 

14 Art. I IPRG: ' Dieses Gesetz regelt im internationalen Verhältnis: a) die 
Zuständigkeit der schweizerischen Gerichte oder Behörden; b) das anzuwen­
dende Recht; c) die Voraussetzungen der Anerkennung und Vollstreckung 
ausländischer Entscheidungen; d) den Konkurs und den Nachlassvertrag; e)die 
Schiedsgerichtsbarkeit. 
2 Völkerrechtliche Verträge sind vorbehalten. 

15 Die lex monetae besagt, dass nach dem (öffentlichen) Recht des Staates, dessen 
Währung in Frage steht, zu entscheiden ist, was als „Währung" und damit als 
gesetzliches Zahlungsmittel gilt (sog. Währungsstatut); vgl. dazu Dasser, in: 
Honsell/Vogt/Schrtyder (Hrsg.). Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, 
Internationales Privatrecht, Basel 1996, Art. 147, Rn. 3 (nachfolgend zit. IPRG-
[Kommentator]). 

16 Der Begriff des internationalen Verhältnisses wird in Art. I Abs. 1 IPRG zwar 
erwähnt, jedoch nicht definiert. Ob ein Sachverhalt mit Auslandsbezug vorliegt, 
ist daher von Fall zu Fall selbständig zu bestimmen; vgl. dazu \PRG-Schnvder  
(Fn. 15), Art. l,Rn. 1 f. m.w.H. 

17 Zu den bei der Vertragsauslegung heranzuziehenden Kriterien vgl. Wiegand, in: 
Honsell/Vogt/Wiegand (Hrsg.). Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht. 

file:///PRG-Schnvder
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Denkbar wäre auch eine dritte Möglichkeit: Man könnte die später näher 
zu besprechende Regelung des Artikels 84 OR1 8 heranziehen. 

Art. 84 OR: ' Geldschulden sind in Landesmilnze zu bezahlen. 
2 Ist in dem Vertrage eine Münzsorte bestimmt, die am Zahlungsorte keinen 
gesetzlichen Kurs hat, so kann die geschuldete Summe nach ihrem Werte zur 
Verfallzeit dennoch in der Landesmünze bezahlt werden, sofem nicht durch 
den Gebrauch des Wortes „effektiv" oder eines ähnlichen Zusatzes die wort­
getreue Erfüllung des Vertrages ausbedungen ist. 

Nach Art. 84 Abs. 2 OR kann der Schuldner, sofern eine vereinbarte Wäh­
rung am Zahlungsort keinen Kurswert hat, in Landesmünze, d.h. in Schwei­
zer Franken erfüllen. Damit wäre indessen das Problem nicht gelöst; denn 
die Vorschrift führt nicht dazu, dass eine bisher in Fremdwährung beste­
hende Verbindlichkeit in Euro umgewandelt werden kann, sondern erlaubt 
allein für die Erfüllung eine Tilgung in Schweizer Franken.19 Damit liesse 
sich zwar für die Erfüllung der Schuldpflicht eine Lösung finden, jedoch 
nicht für die ganz im Vordergrund stehende Umgestaltung der Vertragsver­
hältnisse. Bei diesen geht es ja keineswegs nur um die Erfüllung, sondern um 
die sachgerechte Fortführung der Rechtsverbindung. Dafür lässt sich m.E. 
aus Art. 84 OR keine Lösung ableiten. 

Selbst wenn man anders entscheiden wollte, ergäbe sich keine wirkliche 
Lösung; denn es stellt sich dann die Frage, nach welchem Kurswert die 
Schuld in Schweizer Franken zu bestimmen wäre. Massgeblich für den Zeit­
punkt der Berechnung bei derartigen Umwandlungen ist die Fälligkeit.20 Das 
würde keine Schwierigkeiten bereiten, solange die ausländische Währung 
(etwa D-Mark oder Lira) noch existiert, also bis zum 30.6.2002, denn bis zu 
diesem Zeitpunkt dürfte wohl eine Kursrelation zwischen Schweizer Franken 
und der jeweiligen Währung feststellbar sein. Danach aber entfällt eine 
solche Relation und sie kann auch nicht durch eine historische ersetzt 
werden. Eine der beiden Parteien würde nämlich immer Einbussen erleiden, 
wenn etwa im Jahre 2010 eine DM-Schuld in Schweizer Franken getilgt und 

Obligationenrecht I, 2. neubearbeitete Aufl. Basel 1996, Art. 18, Rn. 16 ff. 
(nachfolgend zit. OR-[Kommentator]). 

18 Bundesgesetz betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches 
(Fünfter Teil: Obligationenrecht) vom 30. März 1911, SR 220. 

19 Art. 84 OR handelt nur von der Geldzahlung als Erfüllungsmodalität; vgl. OR-
Leu(Fn. 17), Art. 84, Rn. 1. 

20 OR-Leu (Fn. 17), Art. 84, Rn. 8. 
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die Berechnung auf der Basis des zuletzt notierten Kurses vom Juni 2002 
erfolgen müsste. 

3. Auch bei den praktisch bedeutsamen Zinsklauseln ergeben sich erheb­
liche Schwierigkeiten:21 Zwar haben die Finanzmarktteilnehmer inzwischen 
bekanntgegeben, dass sie einen gemeinsamen neuen Interbankenzinssatz 
kreieren wollen, der zumindest in den Teilnehmerländern die bisherigen 
ersetzen soll. Dabei ergeben sich zwei Probleme: Die Bezugnahme auf 
bisherige Ansätze wie FIBOR oder PIBOR bedeutet ja nicht nur eine lokale 
Anbindung, sondern zugleich auch eine Verknüpfung mit einem bestimmten 
Zinsniveau. Die Umstellung auf einen europaweiten neuen Interbankenzins­
satz (EURIBOR) kann deshalb zu ganz erheblichen Veränderungen für den­
jenigen führen, der etwa Verzugszinsen wegen verspäteter Lieferung zahlen 
muss, die bisher auf FIBOR-Basis berechnet wurden und nunmehr von dem 
neuen Zinssatz ausgehen. Es erscheint mir mehr als zweifelhaft, ob mit den 
traditionellen Auslegungsmitteln der Parteiwille dahingehend interpretiert 
werden kann, dass ein solcher Übergang durch den ursprünglichen Partei­
willen abgedeckt wäre. Bei der Bezugnahme auf LIBOR ist die Lage nur auf 
den ersten Blick einfacher. Zwar wird es bei Nichtteilnahme Englands am 
Euro wie bisher einen LIBOR geben, es ist indessen zu erwarten, dass wegen 
der veränderten Umstände diesem weder die bisherige Funktion zukommen, 
noch das Zinsniveau gleichbleiben wird. Anders als beim Wegfall des 
Bezugszinssatzes stellt sich hier die Frage, ob eine derartige Abweichung 
noch vom Parteiwillen gedeckt ist, oder ob eine Vertragsanpassung erforder­
lich ist. Zu den Voraussetzungen, unter denen eine solche Vertragsanpassung 
verlangt werden kann bzw. gewährt werden muss, ist im Zusammenhang mit 
der Umstellung von Schulden generell Stellung zu nehmen, so dass auf das 
dort Ausgeführte verwiesen werden kann (siehe unten IV.). Hier genügt es 
zunächst darauf hinzuweisen, dass auch bei den Zinsklauseln ein Anpas­
sungsbedarf besteht, so dass sich als ein erstes Zwischenergebnis festhalten 
lässt: 

In zahlreichen rein schweizerischen Verträgen tritt durch die Umstellung 
auf den Euro ein Regelungsbedarf auf, weil eine automatische Anpassung 

21 Speziell zu den sog. Wertsicherungsklauseln vgl. Hafke, Rechtliche Fragen von 
Wertsicherungsvereinbarungen vor und nach Eintritt in die Währungsunion, 
WM 1997, S. 693 ff. 
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prinzipiell nicht erfolgt und auch durch Umwegkonstruktionen oder Ausle­
gung in aller Regel nicht erreicht werden kann. 

4. Für die Beteiligten hat dies weitreichende Konsequenzen: Es handelt 
sich bei diesen Vertragsanpassungen um Vertragsinhaltsänderungen, die nur 
von den Parteien gemeinsam vorgenommen werden können. Der normale 
Weg wäre also der, dass eine Partei der anderen eine solche Vertragsände­
rung anbietet und diese Partei dem zustimmt. Das lässt sich im Bereich von 
Verträgen mit individuellem Leistungsinhalt wie etwa Lieferverträgen oder 
einer einzelnen Bankgarantie, die z.B. auf Wunsch der beteiligten Parteien in 
Französischen Franc abgegeben wurde oder bei einem Lizenzvertrag, bei 
dem die Lizenzgebühr in Deutscher Mark vereinbart wurde, relativ leicht 
bewerkstelligen. Bei der zentralen Bedeutung, die der von der Versicherung 
zu erbringenden Leistung für den Versicherungsnehmer zukommt, wird man 
wohl eine solche individuelle Aushandlung einer eventuellen Umstellung 
auch bei einer Lebensversicherung erwarten können und müssen. Hier kann 
die Lösung nur darin bestehen, dass dem Versicherungsnehmer die Vertrags­
änderung angeboten und ihm bei Nichtannahme ein Auflösungsrecht einge­
räumt wird. Natürlich drängt sich schon hier aus Gründen der Rationalisie­
rung die Frage auf, ob dies nicht durch Zustellung eines vorformulierten und 
nur den jeweiligen Gegebenheiten angepassten Schreibens erfolgen kann, 
womöglich noch mit der Konsequenz, dass Schweigen als Zustimmung gilt. 
Dieses Bedürfnis wird noch in erhöhtem Masse dort bestehen, wo es sich um 
massenhaft vorkommende Verträge handelt, also etwa bei den Fremdwäh­
rungskonti der Banken oder bei von den Banken ausgegebenen Papieren, die 
auf eine in Euro umzustellende Währung lauten. In der Tat ist es hier so, 
dass sich die Frage der Praktikabilität der individuellen Zustimmung stellt. 

Bei der Antwort wird man zwei Dinge unterscheiden müssen: Zunächst 
wäre zu prüfen, ob in den allgemeinen Vertragsbedingungen sowohl der 
Versicherungswirtschaft wie auch bei den einzelnen Bankgeschäften Klau­
seln enthalten sind, die ein derartiges Vorgehen zulassen würden. Eine 
Durchsicht der mir bekannten Formulare und insbesondere auch der ver­
schiedenen Bankbedingungen lässt dies mehr als zweifelhaft erscheinen. 
Ansatzpunkte bieten sich allenfalls für die Fremdwährungskonti, für die die 
Bankbedingungen in der Regel folgende Sonderbestimmung enthalten: 

Die den Guthaben der Kunden in fremder Währung entsprechenden Aktiven 
der Bank werden in gleicher Währung inner- oder ausserhalb des Landes der 
betreffenden Währung angelegt. Der Kunde trägt anteilmässig alle wirtschaft­
lichen und rechtlichen Folgen, die das Gesamtguthaben der Bank im Lande 
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der Währung oder der Anlage als Folge von behördlichen Massnahmen tref­
fen sollten.22 

Meines Erachtens reicht diese Bestimmung nicht aus, um daraus ein einseiti­
ges Inhaltsänderungsrecht der Bank abzuleiten; sie hat vielmehr eine ganz 
andere Funktion. Sie dient der Abwälzung des Währungsrisikos auf den 
Kunden. Daraus kann allenfalls der Schluss gezogen werden, dass der Kunde 
auch zu einer Umwandlung in Euro seine Zustimmung geben muss, nicht 
aber, wie diese zu bewirken ist. 

Es bleibt also nur die grundsätzliche Frage, die in weiten Bereichen des 
Bankrechts und darüber hinaus seit vielen Jahren diskutiert wird: Wie die 
Grundkonzepte der allgemeinen Rechtsgeschäftslehre mit den Bedürfnissen 
der massenhaften Vertragsabwicklung zu vereinbaren sind.23 Dabei geht es 
zunächst und in erster Linie gar nicht um die AGB-Problematik, und dies 
schon gar nicht in der Schweiz, wo eine Inhaltskontrolle Allgemeiner 
Geschäftsbedingungen im eigentlichen Sinne nicht existiert. Es geht viel­
mehr nur, aber immerhin darum, ob an die Regeln über die Abgabe und 
Annahme von Willenserklärungen im massenhaften Geschäftsverkehr die 
gleichen Massstäbe angelegt werden können, wie in individuell abgewickel­
ten Vertragsbeziehungen. Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass der Grad 
der Anforderungen sich nach der Bedeutung und der Tragweite des zu 
regelnden Punktes richtet. Geht man von diesem Ansatz aus, so erscheint es 
mir zumindest diskutabel, wie folgt vorzugehen: Der Vertragspartner, hier 
also vor allem der Versicherungsnehmer und noch häufiger der Bankkunde, 
sind durch ein vorformuliertes Schreiben über die Währungsänderung in 
Bezug auf das eingegangene Vertragsverhältnis zu orientieren und dabei 
aufzufordern, eine Stellungnahme abzugeben. Dies kann mit dem Hinweis 
verbunden werden, dass die Bank oder die Versicherung das Schweigen als 
Zustimmung betrachtet. 

Geht man davon aus, dass es sich in dem hier dargelegten Sinne um eine 
Vertragsänderung handelt, wird man gleichzeitig dem Kunden die Möglich­
keit einräumen müssen, die bisherige Vertragsbeziehung im Hinblick auf die 
nichtvereinbarte Änderung aufzuheben. Dagegen kann andererseits der 

22 Ziff. 10 Abs. 1 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der UBS Schweizeri­
sche Bankgesellschaft (Ausgabe 1985) sowie der Credit Suisse (Version 1/97). 

23 Vgl. dazu statt vieler: Bucher, Obligationenrecht - Allgemeiner Teil, 2. Aufl., 
Zürich 1988, S. 151 ff. 
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Kunde eine Fortführung des Vertragsverhältnisses zu den bisherigen Bedin­
gungen nicht verlangen, weil spätestens am 1.7.2002 die Erfüllung in der 
ursprünglichen Währung unmöglich würde; ein Aspekt, zu dem später noch 
eingehend Stellung zu nehmen ist (siehe unten IV.3.C.). 

Ob die Praxis derartige Wege gehen wird, erscheint zweifelhaft. Ver­
meidbar wären sie mit zwei Argumentationen, die ich beide für problema­
tisch halte: Zum einen könnte man sich auf den Standpunkt stellen, dass die 
Bezugnahme auf eine Fremdwährung im Vertrag in jedem Falle zur Anwen­
dung des Währungsstatutes der denominierten Währung führt, auch wenn es 
sich nicht um einen Vertrag mit internationalem Bezug handelt.24 Im Ergeb­
nis käme dies einer Anwendung der lex monetae gleich. Gerade deshalb halte 
ich dies methodisch für nicht vertretbar; denn dann wäre der richtige Weg, in 
der Verweisung auf eine Fremdwährung eine internationale Beziehung im 
Sinne des IPR zu sehen und dieses direkt anzuwenden, was m.E. aus den 
dargelegten Gründen nicht in Betracht kommt. 

Zum anderen könnte man davon ausgehen, dass der Vertragspartner, der 
eine Fremdwährung als Erfüllungswährung vereinbart hat, gegen Treu und 
Glauben Verstössen würde, wenn er seine Zustimmung zu einer Vertrags­
anpassung verweigert. Oder umgekehrt: Wer unter den gegebenen Umstän­
den auf einer Auflösung des Vertrages beharrt, handelt rechtsmissbräuchlich 
im Sinne des Art. 2 Abs. 2 ZGB.25*26 Stützen könnte man sich vor allem auf 
Argumente und Modelle, die in der Diskussion über die Neuverhandlungs-
pflicht von Verträgen entwickelt worden sind.27 Selbst wenn man zu dem 

24 So offenbar IPRG-Dasser (Vn. 15), Art. 147, Rn. 3: Vischer. in: Heini/Keller/ 
Siehr/Vischer/Volken (Hrsg.), IPRG Kommentar, Art. 147, Rn. 2; Vischer, 
Probleme des Währungsrechtes nach dem Entwurf des schweizerischen IPR-
Gesetzes, in: von Graffenried (Hrsg.), Beiträge zum schweizerischen Banken­
recht, Bern 1987, S. 425 ff. (S. 428). 

25 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10.12.1907, SR210. 
26 Zum Wortlaut von Art. 2 Abs. 2 ZGB siehe unten Fn. 98. Zu dessen Inhalt und 

Konkretisierung vgl. Merz, in: Berner Kommentar, Kommentar zum schweize­
rischen Privatrecht, Schweizerisches Zivilgesetzbuch, Bd. 1/1, Bern 1966, 
Art. 2, Rn. 21 ff. (nachfolgend zit. BK-[Kommentator]) und Mayer-Maly, in: 
Honsell/Vogt/Geiser (Hrsg.), Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, 
Schweizerisches Zivilgesetzbuch I, Basel 1996, Art. 2, Rn. 32 ff. 

27 Dazu grundlegend Hörn, Die Vertragsdauer als schuldrechtliches Problem. 
Empfiehlt sich eine zusammenfassende Regelung der Sonderprobleme von 
Dauerschuldverhältnissen und langfristigen Verträgen?, in: Bundesminister der 
Justiz (Hrsg.), Gutachten und Vorschläge zur Überarbeitung des Schuldrechts, 
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Ergebnis gelangt, dass hier eine Zustimmungspflicht besteht, müsste sie 
doch zumindest in der oben beschriebenen Weise eingeholt werden. 

5. Geschieht das, so ergibt sich sofort die Frage, inwieweit dieser 
Zustimmung eine angemessene Aufklärung vorausgehen muss. Die Antwort 
auf diese Frage hängt nicht nur hier, sondern bei allen Aufklärungspflichten 
entscheidend davon ab, welche Parteien miteinander in rechtsgeschäftlichem 
Kontakt stehen. Handelt es sich um versierte Geschäftspartner, so besteht 
praktisch kein Aufklärungsbedarf, sondern allenfalls eine auf ein Minimum 
beschränkte Hinweispflicht. Je stärker jedoch das Kompetenz- und Informa­
tionsgefälle wird, desto intensiver werden die Informationspflichten.28 Als 
besonders hilfreich erweist sich in diesem Zusammenhang der Rückgriff auf 
die Modelle und Kriterien, die für die Aufklärung im medizinischen Bereich 
entwickelt worden sind.29 Danach hat etwa die Bank bei der Umstellung 
eines Kontos auf Euro oder die Versicherung bei der Umwandlung einer 
DM-Police in eine Euro-Police den Kunden über Bedeutung und Tragweite 
dieser Umstellung so zu orientieren, dass er „en connaissance de cause" ent­
scheiden kann. Diese von mir schon seit längerem postulierte Übertragung 
der Kriterien aus dem Medizinalbereich auf die Finanzgeschäfte hat das 
Bundesgericht denn auch in einem neuesten Entscheid ausdrücklich gutge-
heissen.30 

Erfolgt keine angemessene Aufklärung, so ist die daraufhin erteilte 
Zustimmung mit einem Willensmangel behaftet. Dies bedeutet in jedem 
Falle, dass die dadurch zustandegekommene Vertragsänderung angefochten 
werden könnte.31 Praktisch wird eine Rückgängigmachung dieser Umstel-

Köln 1981, Bd. I, S. 551 ff. und den., Neuverhandlungspflicht, AcP 181 
(1981), S. 257 ff. 

28 Grundlegend dazu Abegglen, Die Aufklärungspflichten in Dienstleistungsbezie­
hungen, insbesondere im Bankgeschäft, Diss. Bern 1995, ASR Heft 573. 

29 Vgl. dazu Wiegand, in: Honsell (Hrsg.), Handbuch des Arztrechts, Zürich 1994, 
S. 119 ff.; Wiegand. Die Aufklärung bei medizinischer Behandlung - Eine 
Standortbestimmung anlässlich der neusten bundesgerichtlichen Rechtspre­
chung, recht 1993, S. 149 ff.; Wiegand!Abegglen, Die Aufklärung bei medizini­
scher Behandlung - Modalitäten der Aufklärung und Folgen der Verletzung der 
Aufklärungspflicht, recht 1993, S. 189 ff. 

30 (Noch) nicht publiziertes Urteil vom 7.10.1997. 
31 Es ist an dieser Stelle nicht darauf einzugehen, wie sich die verschiedenen in der 

Schweiz vertretenen Konzeptionen des Irrrumsrechts hier auswirken: Nach der 
von der h.L. nach wie vor aufrecht erhaltenen Anfechtungstheorie ist eine mit 
einem Willensmangel behaftete Erklärung zunächst gültig und kann nur durch 


